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Das Gesuch muss an das Deutsches Institut, die Vertretung
des Auswärtigen Amtes in Taiwan gerichtet sein. Die aktuel-
len Erfordernisse können beim Bundesamt für Justiz ein-
gesehen werden, siehe https://www.bundesjustizamt.de/
SharedDocs/Downloads/DE/IRZH/Taiwan.html.

Auf der taiwanischen Seite führt die Kette weiter über – Tai-
pei Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, die Ver-
tretung des taiwanischen Außenministeriums – Ministerium
für Justiz – Gericht Taiwan – Beklagte/-r. Die Zustellung
kann mehrere Monate dauern.

III. Ausblick

Taiwan ist eine stark exportorientierte Wirtschaft. Für 2024
wird ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes von ca. 3,9%
erwartet. Es ist davon auszugehen, dass Taiwan seine Attrak-
tivität als Arbeitsmarkt für internationale Fachkräfte weiter
erhöhen wird, u.a. durch weitere Verbesserung im Auslän-
derrecht und im Arbeitsrecht. Taiwan will auch den wirt-
schaftlichen Austausch mit Südostasien, Europa und Ameri-
ka vertiefen.

Taiwan wird seine Position in der Produktion von Halblei-
tern und Computerchips ausbauen und gleichzeitig seine
Wirtschaft weiter diversifizieren.

Taiwan wird ein für deutsche Wirtschaftsinteressen interes-
santes Gebiet bleiben, insbesondere in Hochtechnologien,
R&D, und erneuerbaren Energien.

Michael Werner
ist deutscher Rechtsanwalt und Registered
Foreign Legal Counselor in Taiwan. Er arbei-
tet seit 2004 als Rechtsanwalt in Taipei, zu-
nächst im Büro einer Schweizer Kanzlei und
seit 2008 für Eiger Law, einer lokalen Kanzlei
in Taipei, zurzeit als Of Counsel. Er vertritt

seit 2021 Taiwan bei der Allianz Deutscher Wirtschaftsanwälte
in Asien (ADWA, www.adwa-law.com). Seit Anfang 2024 ist er
offizieller Vertrauensanwalt des Büros des Österreichischen Au-
ßenministeriums in Taipei. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind
die Beratung in Rechtsfragen des Wirtschaftsverkehrs insbeson-
dere zwischen der DACH-Region und Taiwan sowie die Betreu-
ung von Investitionsvorhaben in Taiwan.

Klaus-Peter Kessler, Rechtsanwalt, München, und Dr. Beata Pankowska-Lier, Rechtsanwältin, Kiew

Länderreport Ukraine
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Das Ende des russischen Angriffskrieges ist nicht absehbar.
Dennoch hat sich die ukrainische Wirtschaft stabilisiert und
wächst 2024 wieder. Die Gesamtsituation im Land bleibt
schwierig und die Ukraine ist nach wie vor auf die interna-
tionale Hilfe angewiesen.

Im Jahr 2023 stieg das BIP (Bruttoinlandsprodukt) um 5,2%
und für 2024 wird ein Wirtschaftswachstum zwischen 3,7
und 4,0% erwartet. Das ist eine positive Entwicklung, aber
es ist noch zu früh, von einer wirtschaftlichen Erholung zu
sprechen.

Die weitere Entwicklung hängt von sehr vielen Faktoren ab,
wie der weiteren Entwicklung und Intensität der Kriegs-
handlungen, dem Ausbau des Korridors im Schwarzen
Meer, der internationalen Unterstützung der Ukraine durch
den IWF (Internationalen Währungsfonds) oder anderen fi-
nanziellen Programmen, oder einer stabilen Energieversor-
gung. Die Prognosen sind positiv.

Im Jahr 2023 wuchs der Landwirtschaftssektor mehr als er-
wartet. 2024 soll auch die Industrieproduktion wieder wach-
sen und der private Konsum als wichtiger Faktor für das
Wirtschaftswachstum wieder steigen.

Die Inflation ging 2023 leicht zurück, ca. 5% weniger als im
Jahr 2022. Das ist auf gute Erträge im Jahr 2023 sowie auf
den Rückgang der Energiepreise auf dem Weltmarkt zurück-
zuführen. Es wird erwartet, dass auch 2024 die Inflation und
die Wechselkursschwankungen moderat bleiben.

Die Staatsausgaben für den Krieg sind nach wie vor äußerst
hoch. Die Staatseinnahmen sind sehr niedrig. Steuererhö-
hungen sind wirtschaftlich und politisch in der gegenwärti-
gen Situation nicht zu vertreten. Für 2024 sind jedoch

leichte Erhöhungen der Steuereinnahmen gegenüber den
Jahren 2022 und 2023 zu erwarten. Die Haushaltslage bleibt
nach wie vor schwierig. Die Ukraine wird auf die internatio-
nale Unterstützung angewiesen sein.

II. Rechtsgebiete

1. Kriegszustand

Am Tag des Ausbruchs des Krieges am 24. 2. 2022 wurde in
der Ukraine der Kriegszustand zuerst für 90 Tage eingeführt.
Der Kriegszustand wurde in der Ukraine mehrmals verlän-
gert zuletzt, am 23. 7. 2024, ab dem 12. 8. 2024 für weitere
90 Tage. Damit wurde der Kriegszustand bereits zum 12-
mal (!) verlängert.

Der Kriegszustand ist ein besonderes Rechtsregime und be-
inhaltet eine Reihe von Verboten, wie beispielsweise die
Verfassung zu ändern, Wahlen (jeglicher Art wie Kommu-
nal-, Parlaments-, Präsidentenwahlen) durchzuführen, sowie
ein Referendum oder Massenversammlungen abzuhalten.

Es ist erlaubt, während des Kriegszustandes Bürgerrechte
einzuschränken. Die Befugnisse des Präsidenten, des Parla-
mentes (Verkhovna Rada), des Ministerkabinetts sowie an-
derer Staatsbeamter können eingeschränkt werden.

Ziel der Einführung des Kriegszustandes ist es, den Regie-
rungsorganen, Militärverwaltungen, lokalen Verwaltungen
besondere Befugnisse zu verleihen, die erforderlich sind, um
die Bedrohung abzuwehren und die nationale Sicherheit zu
gewährleisten.

Am 18. 5. 2024 ist in der Ukraine ein umfassendes Mobilisie-
rungsgesetz in Kraft getreten.Die Generalmobilisierungwur-
de verlängert. Das Gesetz soll der Regierung ermöglichen,
mehr Soldaten einzuberufen. Das Gesetz ist umstritten, da
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hauptsächlich die Regeln für die Erfassung der Wehrpflichti-
gen verschärft wird. Vor Kurzem wurde auch ein Gesetz in
Kraft gesetzt, welches das Alter der Reservistenvon 27 auf 25
Jahre absenkt. Frauen können sich freiwillig in der Ukraine
zum Wehrdienst melden. Es könnten auch bald verurteilte
Straftäter zum Militär eingezogen werden. Entsprechende
Gesetzesvorlagen liegen imVerkhovnaRada bereitsvor.

2. Gesellschaftsrecht

Das ukrainische Gesellschaftsrecht ist fortgeschritten und
bietet den Investoren gute rechtliche Grundlagen für eine
Wirtschaftstätigkeit an. Investoren können Repräsentanzen,
Personen- oder Kapitalgesellschaften gründen.

Zu den Personengesellschaften zählen:

– Vollgesellschaft (vergleichbar mit der deutschen OHG)
– Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung
– Kommanditgesellschaft (vergleichbar mit der deutschen

KG).

Kapitalgesellschaften sind die TOV (vergleichbar mit der
deutschen GmbH) und AO (vergleichbar mit der deutschen
AG).

Die meisten Investoren entscheiden sich für eine wirtschaft-
liche Tätigkeit in Form von TOV. Das Recht wurde 2018 mo-
dernisiert und an die EU-Standards angeglichen. Es wird
kein Mindestkapital gesetzlich verlangt; es kann von juristi-
schen oder natürlichen Personen gegründet werden; es kann
als Mehrgesellschafter oder als Einmanngesellschaft ge-
gründet werden. Das sind alles Vorteile, die von den Investo-
ren geschätzt werden und eine Rechtssicherheit für die Wirt-
schaftstätigkeit bieten.

Das Recht über Aktiengesellschaften wurde 2022 und 2023
ebenfalls modernisiert und an EU-Standards angepasst. Die
Aktiengesellschaften wurden gesetzlich verpflichtet, sich
bis 31. 12. 2023 an die neuen Regelungen anzupassen. Das
Mindestkapital wurde 2023 erhöht, nämlich auf das 200-Fa-
che des Mindestlohns (der Mindestlohn im Jahr 2024 beträgt
8000 UAH [1 Euro ca. 44 UAH]). Die weiteren Änderungen
betreffen vor allem die Führungsstruktur einer Aktiengesell-
schaft, Grundsätze der Durchführung der Vollversammlung,
etc. und bieten bessere Bedingungen für das Funktionieren
der Unternehmen, trotzt des Kriegsrechts auf dem Territori-
um der Ukraine.

3. Arbeitsrecht

Die Organisation der Arbeitsbeziehungen unter den Bedin-
gungen des Kriegsrechts ist geregelt in dem Gesetz der
Ukraine Nr. 2136–IX vom 2022 (mit Änderungen am 1. 7.
2022 und 22. 11. 2023).

Obwohl das ukrainische ArbG (Arbeitsgesetzbuch) zwin-
gende Fälle definiert, in denen der Arbeitsvertrag schriftlich
abgeschlossen werden muss, dürfen die Parteien während
des Kriegsrechts selbst bestimmen, in welcher Form (schrift-
lich oder mündlich) sie den Arbeitsvertrag abschließen.

Während des Krieges darf der Arbeitnehmer für die Zeit der
Vertretung eines vorübergehend abwesenden Arbeitnehmers
befristete Arbeitsverträge mit einem neuen Arbeitnehmern
abschließen. Während des Kriegszustands darf der Arbeit-
geber wesentliche Arbeitsbedingungen (wie Höhe des
Lohns, Sozialleistungen etc.) ohne Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Frist (2 Monate) ändern. Wenn der Arbeit-
nehmer mit den neuen Arbeitsbedingungen nicht einverstan-
den ist, wird das Arbeitsverhältnis gekündigt.

Das Gesetz sieht keine besonderen Regelungen über die Fern-
arbeit vor. Fernarbeit wurde in der Zeit der Pandemie einge-
führt und ist auch während des Krieges gängig. Für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die vom Ausland arbeiten, müssen
entsprechende steuerliche Aspekte in Bezug auf die Doppel-
besteuerungbeachtetwerden.Während derDauer desKriegs-
rechts darf der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer auch ohne de-
renZustimmunganeinen anderen Arbeitsplatz versetzen.

Die Arbeitnehmer haben das Recht, die Arbeitsverträge auf
Gebieten, wo Kriegshandlungen durchgeführt worden sind,
ohne Einhaltung der zweiwöchigen Kündigungsfrist zu kün-
digen (mit Ausnahmen der Arbeitnehmer in kritischer Infra-
struktur).

Während des Kriegsrechts kann die Arbeitszeit der Arbeit-
nehmer in der kritischen Infrastruktur bis zu 60 Stunden in
der Woche erhöht werden (40 Stunden für Arbeitnehmer mit
reduzierter Arbeitszeit). Der Beginn und das Ende der
Schicht werden vom Arbeitgeber bestimmt. Die Ruhepausen
können während des Kriegsrechts von 42 auf 24 Stunden ge-
kürzt werden. Während des Krieges ist die Beschäftigung
von Frauen, mit deren Zustimmung, bei schwerer körperli-
cher Arbeit mit schädlichen oder gefährlichen Arbeitsbedin-
gungen (z.B. unter der Erde) gestattet, mit Ausnahme von
schwangeren Frauen und Frauen mit kleinen Kindern.

Arbeitnehmer, die während der Mobilmachung zum Wehr-
dienst eingezogen werden, erhalten Arbeitsgarantien. Sie
behalten ihre Stellen und erhalten Vorzugsrecht am Verbleib
des Arbeitsplatzes, Anspruch auf Jahresurlaub etc.

Der Arbeitgeber ist auch während des Kriegsrechts verpflich-
tet, an die Arbeitnehmer den vereinbarten Lohn zu zahlen.
Falls die Arbeit des Unternehmens wegen Kriegshandlungen
eingestellt werden muss, hat der Arbeitgeber das Recht, die
Lohnzahlungen aufzuschieben bis zu dem Zeitpunkt der Wie-
deraufnahme der Arbeit von dem Unternehmen. Die Arbeit-
geber können sich auf die Umstände „Höherer Gewalt“ beru-
fen, wenn sie durch Kriegshandlungen nicht in der Lage sind,
die Gehälter zu zahlen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, höhe-
re Gewalt nachzuweisen. Gelingt ihm der Nachweis nicht,
droht ihm die verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Haf-
tung. Während des Kriegsrechts darf der Arbeitgeber den
jährlichen Urlaub verkürzen und auf eine bestimmte Anzahl
von Tagen festlegen. Bei Arbeitnehmern in der kritischen Inf-
rastruktur kann sogar der Erholungsurlaub verweigert wer-
den. Die Arbeitnehmer, die die Ukraine als Geflüchtete ver-
lassen haben, können einen Antrag auf Gewährung von unbe-
zahltemUrlaubstellen, jedochnicht längerals90Tage.

Das Arbeitsrecht in der Ukraine ist veraltet und entspricht
nicht den Bedürfnissen der modernen Arbeitswelt. Das gel-
tende Arbeitsgesetzbuch wurde bereits 1971 verabschiedet
und enthält noch sehr viele Vorschriften aus der Sowjetzeit.
Seit Jahren wird in der Ukraine an der Reform des Arbeits-
rechts gearbeitet. Anfang des Jahres 2024 wurde ein neuer
Entwurf des Arbeitsgesetzbuches vorgelegt, der bis Ende/
Anfang des Jahres 2025 verabschiedet werden sollte. Dieses
Projekt wurde am 18. 1. 2024 veröffentlicht und soll voraus-
sichtlich nächstes Jahr in Kraft treten.

Der Entwurf des Arbeitsgesetzbuchs ist ein recht umfangrei-
cher Rechtsakt. Es umfasst 264 Artikel und 6 Bücher sowie
Schluss- und Übergangsbestimmungen. Es ist noch zu früh,
alle Regelungen detailliert zu besprechen, aber die wichtigs-
ten Regelungen sollen folgende Bereiche des Arbeitsrechts
betreffen:
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– Neue Formen der Ausübung der Beschäftigungstätigkeit
sollen festgehalten werden: Home-Office, flexible Ar-
beitszeiten. Die Anstellungsunterlagen sollen digitalisiert
werden, Mobbing soll bekämpft und bestraft werden.

– Nach dem Entwurf des Gesetzes sollen Arbeitsverträge,
wie schon in dem geltenden Recht, schriftlich abgeschlos-
sen werden. Künftig kann auch in elektronischer Form mit
der Auferlegung einer elektronischen Signatur unter-
schrieben werden. Es wird die Verpflichtung des Arbeit-
nehmers hinsichtlich eines Arbeitsbuches (trudowaja
knizka) beim Abschluss des Arbeitsvertrages entfallen.

– Der Gesetzentwurf sieht neben befristeten und unbefriste-
ten Arbeitsverträgen neue Arten von Arbeitsverträgen vor,
die in der Praxis schon seit geraumer Zeit existieren, wie
beispielsweise: Saisonarbeit, studentischer Arbeitsvertrag,
Hausangestellten-Vertrag, Heimarbeit,Fernarbeit.

– Das neue Gesetz sieht vor, dassArbeitnehmern für jedes ge-
leistete Arbeitsjahr, gerechnet ab dem Datum des Ab-
schlusses des Arbeitsvertrags, ein bezahlter Jahresgrundur-
laub von mindestens 28 Kalendertagen gewährt wird (nach
dem geltenden Recht beträgt der bezahlte Jahresurlaub 24
Kalendertage). Der Gesetzentwurf definiert verschiedene
Urlaubsarten, wie jährlich bezahlter Erholungsurlaub, Ur-
laub wegen Ausbildung, Urlaub im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt, Urlaub zur Betreuung des
Kindes,UrlaubfürArbeitnehmer,dieeinKindadoptiertha-
ben, Urlaub für Arbeitnehmer mit Kindern mit einer Behin-
derung.

– Darüber hinaus ist vorgesehen, dass im Arbeitsvertrag
auch andere Formen des Urlaubs geregelt werden können.
Der Entwurf regelt ebenfalls das Verfahren für den Rück-
ruf einer Person aus dem bezahlten Jahresurlaub. Nun ist
der Rücktritt vom Jahresurlaub mit Zustimmung des Ar-
beitnehmers zulässig, um eine Naturkatastrophe, einen
Arbeitsunfall oder die sofortige Beseitigung ihrer Folgen
zu verhindern, um Unfälle, Ausfallzeiten, Tod oder Schä-
den am Eigentum eines Unternehmens, einer Institution
oder einer Organisation zu verhindern.

– Es sollen die Strafen des Arbeitgebers bei Nichteinhal-
tung der Frist für die Lohnzahlung geregelt werden.

– Der Entwurf beinhaltet die neuen Vorschriften für die
Streitbeilegung von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Es
definiert den Gegenstand und die Parteien eines Arbeits-
konflikts, die Gremien, die sich mit Arbeitskonflikten be-
fassen,dieMethodezurBildungvonKommissionenfürAr-
beitsstreitigkeiten und das Verfahren zur Entscheidungs-
findung der Kommission. Neu ist die Möglichkeit zur
Durchführung der Mediationen zur Beilegung von Arbeits-
streitigkeiten.

Insgesamt ist zu begrüßen, dass die ukrainische Regierung
Schritte unternommen hat, um das Arbeitsrecht zu moderni-
sieren und es an die neuen Wirtschaftsverhältnisse anzupas-
sen. Es ist geplant, dass das neue ArbG nächstes Jahr in
Kraft treten soll. Es ist aber ein sehr langer Weg und die Pra-
xis zeigt, dass die schon seit Jahren geplante Reform des Ar-
beitsrechts bis jetzt noch nicht verabschiedet wurde. Zu be-
achten ist, dass der neue Entwurf sehr umfangreich ist und
das bedeutet, dass alle vorgeschlagene Änderungen detail-
liert während der Diskussion über den Entwurf geprüft wer-
den müssen. Das nimmt erfahrungsgemäß sehr viel Zeit in
Anspruch sodass die endgültige Verabschiedung des neuen
Arbeitsgesetzbuchs im Moment nicht sicher vorausgesagt
werden kann.

4. Steuerrecht

Die allgemeinen Steuersätze wurden in 2023/2024 nicht er-
höht (Stand: Juli 2024). Die ukrainische Staatskasse ist leer.
Es gibt entsprechende Pläne, die Steuern zu erhöhen, um die
Kriegsausgaben in kleinen Teil zu finanzieren (dazu unten).

2024 wurde durch das Gesetz „Über den Staatshaushalt der
Ukraine für 2024“ der Mindestlohn in zwei Etappen erhöht.

Der Mindestlohn ist die vom Gesetzgeber festgesetzte mo-
natliche Vergütung, die vom Arbeitgeber als Minimum an
dem Arbeitnehmer zu zahlen ist. Zahlt der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer weniger als den gesetzlichen Mindestlohn,
verletzt er die Vorschriften des ukrainischen Arbeitsrechts
und muss mit entsprechenden rechtlichen Strafen rechnen.

Die Erhöhung erfolgte ab 1. 1. 2024 auf 7100 UAH und ab
1. 4. 2024 auf 8000 UAH (1 Euro – ca. 44 UAH).

Die Höhe des Mindestlohns ist relevant für alle Steuern und
Beträge, die an den Mindestlohn gekoppelt sind. Dazu zäh-
len der einheitliche Steuersatz (20% des Mindestlohns) so-
wie der einheitliche Sozialbetrag (22% des Mindestlohns),
der vom Einzelunternehmer selbst oder vom Arbeitgeber
bezahlt wird.

Das Finanzministerium hat am 18. 7. 2024 ein Steuererhö-
hungspaket vorgeschlagen, um die Militärausgaben für die
Verteidigung des Landes zu decken. Die Änderungen als
Gesetzesentwurf „Über die Änderungen des Steuergesetz-
buchs der Ukraine und anderer Gesetze der Ukraine hin-
sichtlich der Besonderheiten der Besteuerung während der
Zeit des Kriegsrechts“ sollen dem ukrainischen Parlament
zu Abstimmung in den nächsten Wochen vorgelegt werden.
Die früheren Entwürfe des Finanzministeriums für die Steu-
ererhöhungen sahen die Erhöhung der Mehrwertsteuer von
20% auf 22–23% sowie die Erhöhung der Militärsteuer von
1,5% auf 5% vor. Nach dem neuesten Entwurf der Novelle
für die Änderung des ukrainischen Steuergesetzbuches wur-
de auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer verzichtet und im
Gegenzug die Bemessungsgrundlage der Militärsteuer deut-
lich zu erweitern und deren S. zu erhöhen.

Nach dem Entwurf soll die Militärsteuer von 1,5% auf bis
zu 5% des Einkommens für Einzelpersonen erhöht werden.
Für die juristischen Personen (vor allem für die, die dem
Körperschaftssteuer- oder vereinfachten Steuersystem un-
terliegen) in Höhe von 1 % des Einkommens.

Für Einzelunternehmer der ersten, zweiten und vierten
Gruppe soll die Militärsteuer 5% von zwei Mindestlöhnen
pro Monat betragen (800 UAH pro Monat). Für die Einzel-
unternehmer der dritten Gruppe soll die Besteuerung 1 %
des Umsatzes betragen.

Das Gesetzesentwurf sieht die Erhöhung der Verbrauchsteu-
ern für Tabakprodukte und einige Getränken vor. Außerdem
sollen die Hersteller von Juwelierprodukten mit höherer Mi-
litärsteuer belastet werden (30%) sowie die Erwerber von
beweglichen Vermögensgegenständen und Autos (15%).

Andere Steuersätze werden nicht erhöht und bleiben auf
dem Niveau der letzten Jahre obwohl die Staatskasse leer ist
und das Geld dringend benötigt wird.

5. Absicherung der Kriegsrisiken

Das ukrainische Parlament (Verkhovna Rada) verabschiede-
te in zweiter Lesung am 22. 11. 2023 das Gesetz
Nr. 3497–IX „Über die Änderungen des Gesetzes der
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Ukraine zur Absicherung von Investitionen in der Ukraine
gegen Kriegsrisiken“.

Das Gesetz erlaubt der Export Kredit Agentur (EKA), Inves-
titionen ukrainischer und ausländischer Unternehmen in der
Ukraine gegen militärische und politische Risiken abzusi-
chern. Dieses Gesetz trat in Kraft am 1. 1. 2024.

Das Gesetz erweitert die Versicherungsmöglichkeiten der
EKA. Schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes versicherte
EKA die Exportkredite und Außenwirtschaftsverträge.
Nach dem 1. 1. 2024 ist die Agentur auch in der Lage,
Direktinvestitionen ukrainischer und ausländischer Unter-
nehmen in der Ukraine gegen militärische Risken zu versi-
chern und rückzuversichern. Darüber hinaus können auch
Investitionskredite für die Gründung von Unternehmen und
Infrastruktur, die für die Entwicklung der verarbeitenden In-
dustrie und den Export ukrainischer Waren, Bauleistungen
und Dienstleistungen erforderlich sind, versichert werden.

Das Wirtschaftsministerium erwartet, dass die Investitions-
kreditvergabe während des Krieges angekurbelt wird. Die
EKA-Versicherung wird bereits von der ukrainischen Natio-
nalbank in die Liste der akzeptablen Sicherheiten der Kre-
dite aufgenommen.

6. Beschränkungen in Devisenverkehr

Im Mai 2024 hat die Nationalbank der Ukraine (NBU) das
größte Paket zur Lockerung der Devisenbeschränkungen für
Unternehmen seit Beginn des Krieges auf den Weg gebracht
(BeschlussderNationalbankderUkrainevom3.5.2024,Nr.56
„Über die Änderungen des Beschlusses der NBU Nr. 18 vom
24.2.2022“).DieÄnderungenbetreffenmehrereBereiche:

– Die Währungsbeschränkungen für die Einfuhr von Waren
und Dienstleistungen wurden abgeschafft. Die NBU bietet
Unternehmen die Möglichkeit, Devisen im Ausland zu
kaufen und zu transferieren, um Operationen zur Einfuhr
von Bauleistungen und Dienstleistungen durchzuführen.

– Die Unternehmen haben auch die Möglichkeit, Fremd-
währungen zu kaufen und die Beträge ins Ausland zu
überweisen, Flughafen- oder Hafengebühren, Bußgelder
oder Mitgliedschaftsbeträge zu bezahlen.

– Die Unternehmen dürfen „neue“ Dividenden für den Zeit-
raum ab den 1. 1. 2024 ins Ausland zurückzuführen. Diese
Lockerung der Devisenbeschränkungen gilt nicht für die
Rückführung von Dividenden aus früheren Perioden. Die
NBU hat hier eine monatliche Grenze von umgerechnet
1 Million Euro festgelegt.

– Es ist erlaubt Gelder als Leasing oder Miete ins Ausland
zu transferieren. Juristische Personen und Einzelunterneh-
mer haben die Möglichkeit, Gelder für Abrechnungen aus
dem Leasing oder Mietverträgen ohne zusätzliche Ein-
schränkungen ins Ausland zu überweisen und die Verträge
abzuschließen.

– Die Devisenbeschränkungen bei der Rückzahlung neuer
Auslandskredite werden gelockert. Die NBU vereinfacht
die Bedingungen für den Kauf von Fremdwährungen
durch Bürger zum Zweck der Bedingung und Rückzah-
lung neuer Auslandskredite, die nach dem 20. 6. 2023 auf
die Konten von Kreditnehmern bei ukrainischen Banken
eingegangen sind.

– Die NBU will auch den Unternehmen den Kauf von
Fremdwährungen ermöglichen, um Zinsen für ausländi-
sche Kredite zu zahlen.

– Die Devisenbeschränkungen für den Devisentransfer von
Repräsentanzen wurden gelockert.

Ziel der Lockerung der Devisenbeschränkungen ist es, die
Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in der Ukraine und
für den Eintritt der inländischen Unternehmen in neue
Märkte zu verbessern, wirtschaftliche Erholung in der
Ukraine zu unterstützen und den Zufluss neuer Investitionen
in das Land zu erleichtern.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Ukraine
in der Zukunft ist im Moment sehr schwer abschätzbar, da es
im Moment nicht voraussehbar ist, wie lange der Krieg in
der Ukraine andauern wird.

Die Ukraine hat 2022 den Status eines EU-Beitrittskandida-
ten erhalten und seit dem 25. 6. 2024 laufen die Beitrittsver-
handlungen. Die Ukraine bekam von der EU schon in 2022
eine Liste von mehreren Reformprojekten, die innerhalb von
zehn Jahren vollzogen sein müssen. Die meisten Verbesse-
rungen betreffen die Korruptionsbekämpfung und Verbesse-
rungen im Justizsystem. Es ist offen, wann die Ukraine in
die EU beitreten kann, aber die Ukraine muss auf diesem
Weg eine Reihe von wirtschaftlichen, politischen und sozia-
len Reformen durchführen und um diese Bereiche mit EU-
Standards in Einklang zu bringen. Die Ukraine ist auf gutem
Weg die Auflagen zu erfüllen. Es wurden große Erfolge bei
der Verbesserung der Verfassungsgerichtsbarkeit, Auswahl
des hohen Justizrats, Bekämpfung der Geldwäsche, Vorge-
hen gegen die Monopolisierung, Bekämpfung der Korrupti-
on von der EU-Kommission verzeichnet. Nachbesserungen
sind noch bei der Arbeit des Nationalen Antikorruptionsbü-
ro und Nationalen Agentur für Korruptionsprävention aus-
stehend. Auch die EU muss dringende Reformen durchfüh-
ren, um die Ukraine und andere Länder in das Bündnis auf-
nehmen zu können. Der Zeitpunkt der Aufnahme der
Ukraine in die EU ist im Moment ungewiss.

Die EU-Kommission rechnet mit einem Wirtschaftswachs-
tum in 2024 von 3,7%. Ab 2025 könnte das Wirtschafts-
wachstum stärker werden, wenn die Investitionen in den
Wiederaufbau der Ukraine anziehen. Der Wiederaufbau
wird eine Aufgabe von sehr vielen Jahren. Der Bedarf wird
riesig sein: Aufbau von Wohnungen, Infrastruktur, Energie-
Infrastruktur. Das wird die Wirtschaft ankurbeln und große
Chancen für Investoren bieten. Zuerst muss aber der Krieg
zu Ende gehen, was wir uns für die Ukraine wünschen.

Klaus-Peter Kessler
Rechtsanwalt, Partner bei der internationalen
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl &
Partner. Leiter des Büros Rödl & Partner in
der Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaid-
schan, Bulgarien und Rumänien. Nach fast 10
Jahren Berufserfahrung in der Ukraine ist er

nunmehr seit 2014 von München aus tätig. Tätigkeitsschwer-
punkte sind Gesellschaftsrecht, internationales Recht sowie in-
ternationale Investitionen und Transaktionen.

Dr. Beata Pankowska-Lier
Rechtsanwältin. Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universität Wrocław (Polen)
und Mannheim. Promotion an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Seit 2013
ist sie als Rechtsanwältin im Büro von Rödl &
Partner in Kiew tätig.
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